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Besetzung 
 Einzelrichterin Susanne Genner, 

mit Zustimmung von Richterin Susanne Bolz-Reimann;   

Gerichtsschreiberin Maria Wende. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Afghanistan,  

Beschwerdeführer,   

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration SEM, 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Ver-

fahren);  

Verfügung des SEM vom 15. Februar 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Der Beschwerdeführer ersuchte am 6. September 2022 in der Schweiz um 

Asyl. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der europäischen Finger- 

abdruck-Datenbank (Eurodac) ergab, dass er am 31. August 2022 in Italien 

daktyloskopisch erfasst worden war.  

B.  

Das SEM gewährte dem Beschwerdeführer am 22. September 2022 das 

rechtliche Gehör zu einem allfälligen Nichteintretensentscheid und der 

Möglichkeit der Überstellung nach Italien, dessen Zuständigkeit für die Be-

handlung des Asylgesuchs grundsätzlich in Frage komme. Der Beschwer-

deführer führte aus, er habe als Polizist gearbeitet und viele Menschen in-

haftiert. Entsprechend habe er viele Feinde. Er sei bis in die Türkei verfolgt 

worden. Auch in Italien könnten ihn seine Feinde verfolgen. Dort, wo er 

untergebracht gewesen sei, sei es zu einer Schlägerei gekommen. Die Po-

lizei habe nicht eingegriffen und zugeschaut, wie die jungen Männer aufei-

nander mit Eisenstangen losgegangen seien. Dies sei furchterregend ge-

wesen. In Italien würden Geflüchtete kaum unterstützt. Es habe keine me-

dizinische Abteilung in der Unterkunft gegeben. Er habe sich wie ein Ge-

fangener gefühlt. Zum medizinischen Sachverhalt befragt, gab er an, psy-

chisch angeschlagen zu sein. Er leide an den furchterregenden Erinnerun-

gen an die Geschehnisse in Italien.  

C.  

Die italienischen Behörden beantworteten das Gesuch des SEM vom 23. 

September 2022 um Übernahme des Beschwerdeführers gemäss Art. 13 

Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfah-

ren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von ei-

nem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat ge-

stellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: 

Dublin-III-VO) nicht.  

D.  

Mit Verfügung vom 15. Februar 2023 (eröffnet am 21. Februar 2023) trat 

das SEM auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete 

seine Überstellung nach Italien an und forderte ihn auf, die Schweiz am 

Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig verfügte es 
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die Aushändigung der editionspflichtigen Akten und stellte fest, einer allfäl-

ligen Beschwerde gegen den Entscheid komme keine aufschiebende Wir-

kung zu. 

E.  

Am 28. Februar 2023 (Poststempel) gelangte der Beschwerdeführer an 

das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfü-

gung sei aufzuheben und das SEM sei anzuweisen, sich für das Asylver-

fahren zuständig zu erklären und auf das Asylgesuch einzutreten. Eventu-

aliter sei die Sache zur vollständigen Abklärung des Sachverhalts und er-

neuter Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beschwerde 

sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Die Vollzugsbehörden seien an-

zuweisen, von einer Überweisung des Beschwerdeführers nach Italien ab-

zusehen, bis das Bundesverwaltungsgericht über die Beschwerde ent-

schieden haben werde. Des Weiteren ersuchte er um Gewährung der un-

entgeltlichen Rechtspflege unter Beiordnung eines unentgeltlichen Rechts-

beistandes.  

F.  

Am 1. März 2023 ordnete die Instruktionsrichterin einen superprovisori-

schen Vollzugsstopp an.  

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG (SR 142.31) nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und 

Art. 6 AsylG). 

1.2. Die Beschwerde ist zulässig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG). Die üb-

rigen Sachurteilsvoraussetzungen (Legitimation [Art. 48 Abs. 1 VwVG], 

Frist [Art. 108 Abs. 3 AsylG] und Form [Art. 52 Abs. 1 VwVG]) sind offen-

sichtlich erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.  

2.  

2.1. Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb 

sie im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines 
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zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e 

AsylG), ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summari-

scher Begründung, zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

3.  

3.1. Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

3.2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III 

(Art. 8–15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO). Das Verfahren zur Bestimmung des zuständi-

gen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat erstmals 

ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO).  

Die italienischen Behörden haben sich innert der in Art. 22 Abs. 1 Dublin-

III-VO festgelegten Frist nicht zum Aufnahmegesuch des SEM geäussert, 

womit sie ihre Zuständigkeit implizit anerkannt haben (Art. 22 Abs. 7 Dub-

lin-III-VO). Die Zuständigkeit Italiens ist somit grundsätzlich gegeben. 

3.3. Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als 

zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU–Grund-

rechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mit-

gliedstaat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um fest-

zustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden 

kann. Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen aufgrund 

der Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so 

wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitglied-

staat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

3.4. Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 
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er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO). Dieses soge-

nannte Selbsteintrittsrecht ist zwingend auszuüben, wenn die Überstellung 

der betroffenen Person in den an sich zuständigen Mitgliedstaat zu einer 

Verletzung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Schweiz führen würde 

(BVGE 2015/9 E. 8.2.1). Gemäss Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 

vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) kann zudem das SEM das 

Asylgesuch «aus humanitären Gründen» auch dann behandeln, wenn da-

für gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre. Bei dieser Ent-

scheidung kommt dem SEM Ermessen zu; das Bundesverwaltungsgericht 

darf sein eigenes Ermessen nicht an dessen Stelle setzen (BVGE 2015/9 

E. 7.6 und E. 8.1 in fine). 

4.  

Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon 

aus, dass das italienische Asylsystem – trotz punktueller Schwachstellen – 

keine systemischen Mängel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter und dritter 

Satz Dublin-III-VO aufweist (vgl. Referenzurteil des BVGer D-4235/2021 

vom 19. April 2022 E. 10.2). Für eine Änderung der Rechtsprechung be-

steht auch unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Beschwerde-

schrift zur Lage Asylsuchender in Italien keine Veranlassung. Folglich ist 

die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt. 

5.  

Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz das Selbsteintrittsrecht nach 

Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zu 

Recht nicht ausgeübt hat. 

5.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe in Italien eine Wegwei-

sungsverfügung (der Beschwerde beigelegt) erhalten und müsse eine 

Busse bezahlen. Entsprechend drohe ihm bei einer Rückkehr nach Italien 

eine Abschiebung nach Afghanistan, was gegen die EMRK verstosse. 

Seine Wegweisung nach Italien sei völkerrechtlich nicht zulässig. Er sei 

dort traumatisiert worden, weil er eine schlimme Auseinandersetzung er-

lebt habe und niemand eingegriffen habe. Italien sei überfordert mit den 

vielen Flüchtlingen und es bestünden Mängel in deren Betreuung.  

5.1.1. Vorab gilt es festzuhalten, dass der Beschwerdeführer aus Italien 

weggewiesen wurde, nachdem er illegal dorthin eingereist war und nicht 

um Asyl ersucht hatte. Italien ist verpflichtet, ein Asylgesuch des Beschwer-
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deführers entgegenzunehmen, unabhängig vom Bestehen einer Wegwei-

sungsverfügung. Entsprechend steht diese einer Überstellung des Be-

schwerdeführers nach Italien im Rahmen der Dublin-III-VO nicht entgegen.  

5.1.2. Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und Risiko dargetan, die 

italienischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Italien die 

Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe so-

wie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den italienischen Be-

hörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, 

Italien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur 

Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine 

Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in 

dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen 

zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm – 

nach Einreichung des Asylgesuchs – zustehenden Aufnahmebedingungen 

könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die italienischen Behörden wen-

den und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 

die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch 

in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der italienischen Polizei. Was den 

Umstand betrifft, dass die italienischen Behörden aktuell keine Dublin-In-

Transfers durchführen, ist festzuhalten, dass es sich dabei um ein Voll-

zugshindernis mit temporärem Charakter handelt, welchem im Rahmen 

der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen sein wird (vgl. Urteile des 

BVGer D-261/2023 vom 23. Januar 2023 E. 7.4, D-5898/2022 vom 12. Ja-

nuar 2023 E. 5.4.2 und F-25/2023 vom 9. Januar 2023 E. 8.2). 

5.2. Der Beschwerdeführer bringt ferner vor, er sei psychisch angeschla-

gen und habe in Italien zu wenig Betreuung erhalten. Die medizinische Ver-

sorgung sei mangelhaft. Er nehme das Medikament (…) und brauche Psy-

chotherapie, die er in Italien nicht erhalten werde.  

5.2.1. Vorab gilt es festzuhalten, dass die Ausführungen des Beschwerde-

führers zu seiner bisherigen medizinischen Versorgung in Italien für das 

vorliegende Take-Charge-Verfahren nicht einschlägig sind, da er während 

seines Aufenthaltes in Italien kein Asylgesuch gestellt hatte und somit nicht 

von den durch die Aufnahmerichtlinie garantierten Leistungen profitieren 

konnte. 
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5.2.2. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten psychischen Be-

schwerden stellen kein Hindernis für eine Überstellung nach Italien dar (vgl. 

Referenzurteil des BVGer D-4235/2021 E. 10.4.3.3 und E. 10.4.4). In der 

Schweiz wurde er bereits medikamentös versorgt. Sollte er nach der Rück-

kehr nach Italien eine medizinische Behandlung benötigen, ist darauf hin-

zuweisen, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Antragstellern die 

erforderliche medizinische Versorgung, die zumindest die Notversorgung 

und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten und schwe-

ren psychischen Störungen umfasst, zugänglich zu machen (Art. 19 Abs. 1 

Aufnahmerichtlinie). Antragstellenden Personen mit besonderen Bedürf-

nissen ist die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe, einschliesslich 

psychologischer Betreuung, zu gewähren (Art. 19 Abs. 2 Aufnahmerichtli-

nie). Zudem werden die schweizerischen Behörden, die mit dem Vollzug 

der angefochtenen Verfügung beauftragt sind, dem aktuellen Gesundheits-

zustand des Beschwerdeführers bei der Organisation der Überstellung 

nach Italien Rechnung tragen, indem sie die italienischen Behörden im 

Sinne von Art. 31 und Art. 32 Dublin-III-VO vorgängig über den Gesund-

heitszustand und die allenfalls notwendige medizinische Behandlung des 

Beschwerdeführers informieren werden. 

5.3. Die Vorinstanz hat somit das Selbsteintrittsrecht von Art. 17 Dublin-III-

VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zu Recht nicht ausgeübt. Weder ist die 

Schweiz völkerrechtlich verpflichtet, auf das Asylgesuch einzutreten, noch 

liegen humanitäre Gründe vor, welche einen Selbsteintritt nahelegen wür-

den. 

6.  

Die Vorinstanz ist demnach zu Recht gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und 

hat seine Wegweisung nach Italien angeordnet. 

7.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Mit dem vorliegen-

den Urteil fällt der am 1. März 2023 angeordnete Vollzugsstopp dahin. Das 

Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist gegenstandslos ge-

worden. 

8.  

8.1. Die Begehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb das Gesuch um 

unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG) abzuweisen ist.  
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8.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer-

deführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- 

festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos-

ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR173.320.2]). 

9.  

Dieses Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abge-

wiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Susanne Genner Maria Wende 

Versand: 


